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Änderung § 7 Abs. 4 MBO-Ä (Fernbehandlung)

Aktuell gültige Fassung Konsentierter Vorschlag Änderung § 7
Abs. 4 MBO-Ä des Vorstands BÄK in
der Sitzung am 15./16.03.2018

Konsentierter Vorschlag Begründungstext des Vorstands BÄK in
der Sitzung am 15./16.03.2018

Ärztinnen und Ärzte dürfen 
individuelle ärztliche Behandlung, 
insbesondere auch Beratung, nicht 
ausschließlich über Print- und 
Kommunikationsmedien 
durchführen. 

Auch bei telemedizinischen 
Verfahren ist zu gewährleisten, dass 
eine Ärztin oder ein Arzt die 
Patientin oder den Patienten 
unmittelbar behandelt.

Ärztinnen und Ärzte beraten und 
behandeln Patientinnen und Patienten im 
persönlichen Kontakt. 

Sie können dabei Kommunikationsmedien 
unterstützend einsetzen. 

Eine ausschließliche Beratung oder 
Behandlung über Kommunikationsmedien 
ist im Einzelfall erlaubt, wenn dies ärztlich 
vertretbar ist und die erforderliche ärztliche 
Sorgfalt insbesondere durch die Art und 
Weise der Befunderhebung, Beratung, 
Behandlung sowie Dokumentation 
gewahrt wird und die Patientin oder der 
Patient auch über die Besonderheiten der 
ausschließlichen Beratung und 
Behandlung über Kommunikationsmedien 
aufgeklärt wird.

Die Änderung entwickelt den in § 7 Abs. 4 (Muster-)Berufsordnung für 
die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzten (MBO-Ä) statuierten 
Behandlungsgrundsatz zur Fernbehandlung von Patientinnen und 
Patienten weiter. Die überarbeitete Regelung entspricht einerseits der 
Forderung des 120. Deutschen Ärztetages 2017 in Freiburg, eine 
ärztliche Beratung und Behandlung ausschließlich aus der Ferne zu 
ermöglichen (Beschluss II - 35), andererseits entspricht sie den 
ebenfalls auf dem 120. Deutschen Ärztetag gefassten Entschließungen
(II - 07; II - 23; II - 29; II - 33), den persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt
weiterhin in den Vordergrund zu stellen.

Bislang war eine ausschließliche Fernbehandlung gemäß der MBO-Ä 
grundsätzlich untersagt. Die Regelung stellt klar, dass der Grundsatz 
der ärztlichen Beratung und Behandlung im persönlichen Kontakt 
zwischen Arzt und Patient, das heißt unter physischer Präsenz der 
Ärztin oder des Arztes, zu erfolgen hat und weiterhin den 
„Goldstandard“ ärztlichen Handelns in Beziehung zu den Patientinnen 
und Patienten darstellt. Damit wird die Bedeutung des persönlichen 
Kontakts im Sinne einer guten Arzt-Patienten-Kommunikation auch im 
digitalen Zeitalter in den Vordergrund gestellt. Digitale Techniken 
können und sollen die ärztliche Tätigkeit unterstützen, sie dürfen aber 
die notwendige persönliche Zuwendung von Ärztinnen und Ärzten nicht 
ersetzen.
Damit werden die bisher geltenden Grundsätze fortgeführt. Danach 
dürfen Ärztinnen und Ärzte unterstützend über Kommunikationsmedien 
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ärztlich beraten und behandeln, soweit mindestens einer oder einem an 
der Behandlung beteiligten Ärztin oder Arzt die Patientin oder der 
Patient sowie der krankhafte Zustand bzw. die Beschwerden aufgrund 
einer persönlichen Untersuchung bekannt sind.

Kommunikationsmedien in diesem Sinne sind alle Kommunikations-
mittel, die zur ärztlichen Beratung und Behandlung eingesetzt werden 
können, ohne dass die Ärztin oder der Arzt und die Patientin oder der 
Patient gleichzeitig körperlich anwesend sind, wie z. B. Telefonanrufe, 
E-Mails, Videotelefonie, über den Mobilfunkdienst versandte 
Nachrichten, Briefe sowie Rundfunk und Telemedien (in Anlehnung an 
die Definition in § 312c Abs. 2 BGB). Es sind daneben stets die 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

Im Einzelfall wird mit der zukünftigen Regelung unter Wahrung der 
genannten Voraussetzungen eine Beratung und Behandlung 
ausschließlich aus der Ferne über Kommunikationsmedien erlaubt. Ziel 
dieser Öffnung ist, den Patientinnen und Patienten zukünftig mit der 
Fort- und Weiterentwicklung telemedizinischer, digitaler, diagnostischer 
und anderer vergleichbarer Möglichkeiten eine dem anerkannten Stand 
medizinischer Erkenntnisse entsprechende ärztliche Versorgung 
anbieten zu können. Telemedizinische Primärarztmodelle sind dabei zu 
vermeiden. Die ausdrücklich benannten Anforderungen sollen 
verdeutlichen, dass ihnen bei der ausschließlichen Beratung und 
Behandlung aus der Ferne eine besondere Bedeutung zukommt und 
sie von der Ärztin oder dem Arzt zu gewährleisten sind.

Ob eine Beratung oder Behandlung ausschließlich aus der Ferne über 
Kommunikationsmedien möglich ist, entscheidet die Ärztin oder der Arzt 
durch eine jeweilige Prüfung des Einzelfalls. Dabei ist zu prüfen, ob die 
erforderliche ärztliche Sorgfalt insbesondere durch die Art und Weise 
der Befunderhebung, die Beratung, Behandlung sowie die 
Dokumentation gewahrt wird. Die MBO-Ä regelt bereits an anderer 
Stelle ausdrücklich, dass Ärztinnen und Ärzte ihren Beruf gewissenhaft 
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auszuüben und dem ihnen bei ihrer Berufsausübung 
entgegengebrachten Vertrauen zu entsprechen haben. Eine 
gewissenhafte Ausübung des Berufs erfordert insbesondere die 
notwendige fachliche Qualifikation und die Beachtung des anerkannten 
Standes der medizinischen Erkenntnisse (vgl. § 2 Abs. 2 und 3 MBO-
Ä). Auch bei einer Beratung oder Behandlung ausschließlich über 
Kommunikationsmedien ist der anerkannte Stand der medizinischen 
Erkenntnisse einzuhalten. Neben der Pflicht zur Aufklärung gemäß § 8 
MBO-Ä und § 630e BGB hat die Ärztin oder der Arzt die Patientin oder 
den Patienten, soweit sich solche ergeben, auch über Besonderheiten 
einer Beratung und Behandlung ausschließlich über 
Kommunikationsmedien aufzuklären.

Im Übrigen bleiben alle rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere 
die Regelungen zur Pflichtmitgliedschaft, und alle berufsrechtlichen 
Bestimmungen, wie z. B. die Regelungen zur Niederlassung und 
Ausübung der Praxis gem. § 17 MBO-Ä, von der Novellierung 
unberührt.




